
Erklärung 
über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen 

im Sinne des § 6 EG Abs. 4 VOL/A 

 
 

Ich/ Wir erkläre/n, dass keine Person, deren Verhalten mir/ uns zuzurechnen ist, wegen ei-

nes im Folgenden genannten Straftatbestandes oder wegen mehrerer dieser Straftatbestän-

de rechtskräftig verurteilt ist: 

a) § 129 des Strafgesetzbuches (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129 a des Straf-

gesetzbuches (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129 b des Strafgesetzbuches 

(kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland), 

b) § 261 des Strafgesetzbuches (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter 

Vermögenswerte), 

c) § 263 des Strafgesetzbuches (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt 

der europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von den europä-

ischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden, 

d) § 264 des Strafgesetzbuches (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den 

Haushalt der europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von 

den europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden, 

e) § 334 des Strafgesetzbuches (Bestechung), auch in Verbindung mit Artikel 2 des EU- 

Bestechungsgesetzes, Art. 2 § 1 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Be-

stechung, Art. 7 Abs. 2 Nr. 10 des Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes und § 2 des 

Gesetzes über das Ruhen der Verfolgungsverjährung und die Gleichstellung der 

Richter und Bediensteten des Internationalen Strafgerichtshofes, 

f) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung 

ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsver-

kehr) oder 

g) § 370 Abgabenordnung, auch in Verbindung mit § 12 des Gesetzes zur Durchführung 

der gemeinsamen Marktorganisation (MOG), soweit sich die Straftat gegen den 

Haushalt der europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von 

den europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden. 

 

Einem Verstoß gegen diese Vorschriften gleichgesetzt sind Verstöße gegen entsprechende 

Strafnormen anderer Staaten.  

Ein Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen dann zuzurech-

nen, wenn sie für dieses Unternehmen bei der Führung der Geschäfte selbst verantwortlich 



 - 2 - 

gehandelt hat oder ein Aufsichts- oder Organisationsverschulden gemäß § 130 des Geset-

zes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) einer Person im Hinblick auf das Verhalten einer 

anderen für das Unternehmen handelnden, rechtskräftig verurteilten Person vorliegt.  

 

Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen behält sich die Ein-

holung eines Auszugs aus dem Bundeszentralregister vor. 

 

Ich bin mir / Wir sind uns bewusst, dass eine wissentliche falsche Angabe vorstehender Er-

klärung meinen / unseren Ausschluss von diesem und von weiteren Vergabeverfahren zur 

Folge haben kann. 

 

 

Ort, Datum 

 

 

--------------------------------------- 

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Bewerbers/Bieters 


